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Bebauungsplan Nr. 1632 

- Bünteweg - 

Planungsabteilung: Süd 

Stadtteile:  Kirchrode und Anderten 

 
 

Bisheriges Verfahren und Geltungsbereich 
 

 

 

 

 

 
 
Geltungsbereich: 
 

Stadtteil:  Kirchrode 

Teil A: 
Das Plangebiet wird begrenzt durch den 
Bünteweg, Westgrenze des Grundstücks 
Bünteweg 5, Südgrenze des Büntegrabens, 
Bemeroder Straße, Parallele in einem Abstand 
von 10 m zur Südgrenze des Büntegrabens, 
Linie senkrecht hierzu in einem Abstand von ca. 
250 m zur Bemeroder Straße, Parallele in einem 
Abstand von 20 m zur Südgrenze des 
Büntegrabens, Westgrenze des Grundstücks 
Bünteweg 5, Südgrenze des Heistergrabens,  
Ostgrenze des Grundstücks Bünteweg 5. 

 
 
 
 
Stadtteil: Anderten 
 
 
Teil B (Ausgleichsfläche): 
Das Plangebiet umfasst die 16280 m² große 
südliche Teilfläche des Flurstückes 30/1, Flur 21, 
Gemarkung Anderten; Flurname: Höversches 
Feld). Das Flurstück liegt unmittelbar südöstlich 
der Brücke der Autobahn A7 über den Mittel-
landkanal. 
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Bisherige Drucksachenbeschlüsse:  

2630/2001  Beschluss zur vorgezogenen Bürgerbeteiligung 
0526/2002 Änderungsantrag zur Drucksache Nr.2630/2001 
1535/2002 N1 Aufstellungsbeschluss, Beschluss über Anregungen 
2328/2002 Änderungsantrag zur Drucksache Nr. 1535/2002 N1 
2328/2002 S1 Stellungnahme der Verwaltung zum Änderungsantrag 
  
    


